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Zugang zu amtlichen Informationen;
Ihre E-Hflail vom 20. Juli 2018

Sehr geehrter Herr Noack,

über Ihren mit E-Mail vom 20.7.2018 gestellten Antrag auf Zugang zu amtlichen
Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ergeht der folgende

Bescheid:

1 Dem Antrag wird durch die Auskünfte unter II stattgegeben.
2. Der Bescheid ergeht gebührenfrei.

Be ründun .

l.

Mit Ihrer E-Mail vom 20.7.2018 beantragen Sie Informationen zu den Ausgaben des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für Toilettenpapier in den Jahren 2016 und
2017.

Sie stützen Ihren Antrag auf § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu
Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG).

Dienstgebäude Bonn-Duisdorf Rochusstraße 1: Bushaltestelle Rochusstraße, Bundesministerien (608,609,800, 843, 845)
oder Haltepunkt Helmholtzstraße der RB 23 und ca. 10 Minuten Fußweg

Dienstgebäude Bonn-Duisdorf, Villemombler Straße 76: Buslinien (605, 606, 607~608, 609)
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Nach § 7 Absatz 1 IFG bin ich für die Entscheidung über Ihren Antrag zuständig. Dieser

betrifft Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, zu deren

Verfügung ich berechtigt bin.

Ihr Antrag ist zulässig und begründet.

zu 1.

Die Ausgaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für die Kategorie

"Hygieneartikel", zu denen auch Toilettenpapier zählt, betrugen im:
. Jahr 2016: 42.283,61 Euro und

. Jahr 2017: 42. 111,67 Euro

zu 2.

Die Auskunft ergeht als einfache Auskunft gebührenfrei gem. § 10 Absatz 1 Satz 2 IFG in

Verbindung mit §§ 1 Abs. 1, 2 Satz 2, Teil A Nr .1. 1 der Verordnung über Gebühren und
Auslagen nach dem IFG (Informationsgebührenverordnung - IFGGebV)

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales,

Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin, einzulegen.

Mit ndlichen Grüßen

l ftrag

rbi


